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Gemeindeversammlung 
9. Juni 2026, Zentrum Linde 
 
Neu beginnt die Gemeinde-
versammlung jeweils um 
19.30 Uhr. 
 

Traktandenliste 

1 Genehmigung Jahresbericht mit Jah-
resrechnung 2025 

2. Ergänzung Gemeindeordnung inkl. 
Nachtragskredit 

3 Neuwahl externe Revisionsstelle  

4 Kenntnisnahme  
Beteiligungsstrategie 

5 Umfrage/Verschiedenes 

 

Stimmberechtigt sind die stimmberechtigten 
Schweizerinnen und Schweizer ab dem 
18. Altersjahr, die spätestens am  
4. Juni 2026 in Wauwil ihren politischen 
Wohnsitz gesetzlich geregelt haben. 

 

Die Rechnung 2025 in Kürze 
 

Ertragsüberschuss  Fr. 678'494.18 
…………………………………………………………………………………… 
Steuerfuss 2.05 Einheiten 
…………………………………………………………………………………… 
Bruttoinvestitionen Fr. 2'777’528 
………………………………………………………………………………….. 
Nettoinvestitionsausgaben Fr. 2'380’299 
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Vorwort des Gemeinderates 

Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger  

In den Händen halten Sie die Kurzbotschaft zur Gemeindeversammlung. Beim Traktandum 1 
finden Sie eine Kurzfassung zur Jahresrechnung 2025. Abgebildet sind die wichtigsten Zahlen 
der Erfolgs- und der Investitionsrechnung. Umfassender können Sie sich mit der detaillierten 
Botschaft informieren, die online auf unserer Homepage abrufbar ist oder am Schalter der 
Gemeindeverwaltung bezogen werden kann.  

Im Fokus des vergangenen Jahres standen folgende Schwerpunktaufgaben und Projekte:  

Altersleitbild. Erarbeiten eines gemeinsamen Altersleitbildes der Gemeinden Egolzwil, Schötz 
und Wauwil, in Kraft seit 1. Juli 2025. 

Totalrevision der Ortsplanung. Der Gemeinderat beschloss, die Unterlagen gegenüber der 
ersten Auflage im Frühjahr 2025 zur Klärung oƯener und umstrittener Punkte zu überprüfen, 
so dass sich der Abschluss der Revision verzögert hat. 

Schulraumentwicklung. Im Rahmen der Schulraumentwicklung sind der Bestand und der 
Bedarf verglichen sowie das Richtraumprogramm erarbeitet worden. Im Frühling 2025 wurden 
für das Bereitstellen der fehlenden Flächen auf dem Schulareal Linden Varianten entwickelt. 
Der Entwurf des Gesamtkonzeptes im Sommer 2025 verlangte vertiefte Studien zu geplanten 
Aufstockungen, vor allem in den Bereichen Tragwerk und Statik. Parallel zu diesem Prozess 
wurden auch Sofortmassnahmen erarbeitet, damit die benötigen Schulräume ab Schuljahr 
2026/27 vorhanden sein werden. 

Erarbeiten des Legislaturprogrammes 2025 – 2028, das an der Gemeindeversammlung vom 
9. Dezember 2025 vorgestellt werden konnte. 

Erarbeiten einer Finanzstrategie. 

Durchführen einer Einwohnerbefragung. 

Entwickeln eines GESAK (Gemeinde-Sportanlagenkonzept, zusammen mit der Gemeinde 
Egolzwil). 

Erwerb des Stockwerkeigentums Post und Papeterie Woodtli. 

Bau und Sanierung der Bergstrasse. 

Entwickeln des Konzeptes zu 950 Jahre Wauwil. 

Erarbeiten verschiedener Führungsinstrumente (IKS, Risikomanagement, Kommunikati-
onskonzept). 

Stärken der Zusammenarbeit mit der Gemeinde Egolzwil. 

Unterstützung des Aufbaus einer Kindertagesstätte in Wauwil. 



 
 

 

Gemeinde Wauwil | Dorfstrasse 5, 6242 Wauwil LU | gemeinde@wauwil.ch | Tel. 041 984 11 11    www.wauwil.ch 

3

Der Gemeinderat lädt Sie herzlich ein, an der Gemeindeversammlung teilzunehmen. Beach-
ten Sie, dass der Beginn der Versammlung neu auf 19.30 Uhr angesetzt wird. Nutzen Sie 
die Möglichkeit, von Ihrem Mitbestimmungsrecht Gebrauch zu machen.  

Nach der Versammlung wird ein Apéro oƯeriert. 

 

Gemeinde Wauwil 

 

Rolf Butz  Othmar Lussi 
Gemeindepräsident Geschäftsführer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botschaft 

Die ausführliche Botschaft kann von der Homepage www.wauwil.ch heruntergeladen sowie bei der Gemeindeverwal-
tung Wauwil direkt bezogen oder bestellt werden (041 984 11 11 / gemeindeverwaltung@wauwil.ch). 
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 Traktandum 1  Genehmigung Jahresbericht mit Jahresrechnung 2025 

Die Erfolgsrechnung 2025 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 678'494 Franken ab. Das er-
gänzte Budget 2025 sah einen Aufwandüberschuss von 967'523 Franken vor. Dank höherer Gemein-
desteuern von insgesamt 1'474'423 Franken konnte dieses erfreuliche Jahresergebnis erzielt wer-
den. Der Finanzausgleich des Kantons beläuft sich netto auf 1'030'957 Franken. 

Jahresrechnung 2025 im Vergleich  

  
Rechnung 

2024 
Ergänztes Budget 

2025 Rechnung 2025 

Erfolgsrechnung       

Aufwand 16’988’001 18’769’389 18’500’178 

Ertrag -18’370’884 -17’801’866 -19’178’672 

Gesamtergebnis -1’382’883 967’523 -678’494 

Bilanz       

Finanzvermögen 11’209’087   11’614’350 

Verwaltungsvermögen 20’994’526   22’552’180 

Aktiven 32’203’613  34’166’530 

Fremdkapital 10’917’159   12’003’606 

Eigenkapital 21’286’455   22’162’924 

Passiven 32’203’613  34’166’530 

Investitionsrechnung       

Investitionsausgaben 942’917 3’142’949 2’777’528 

Investitionseinnahmen 44’023 515’000 397’229 

Nettoinvestitionen 898’894 2’627’949 2’380’299 
 

* Die Beträge sind gerundet und können beim Total zu marginalen DiƯerenzen führen. Ein Minuszeichen 
weist einen «Ertrag» aus, ein Betrag ohne Minuszeichen einen «Aufwand». 

Kennzahlen 2025 

  
Grenzwert Rechnung 

2023 
Rechnung 

2024 
Rechnung 

2025 

Selbstfinanzierungsgrad   166.9% 281.8 74.9 

Selbstfinanzierungsgrad (Ø 5 Jahre) >80% 162% 244.8% 174.5% 

Selbstfinanzierungsanteil >10% 13.9% 16.3% 11.1% 

Zinsbelastungsanteil <4% 0.1% -0.1% 0.0% 

Kapitaldienstanteil <15% 6.6% 6.2% 6.2% 

Nettoverschuldungsquotient <150% 14.4% -3.2% 1.7% 

Nettoschuld je Einwohner  <2'500  500 -120 68 

Nettoschuld ohne Spezialfinanzierung je Ein-
wohner  <3'000  -283 -867 -644 

Bruttoverschuldungsanteil <200% 80.8% 67.8% 70.9% 

 

 Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, den Jahresbericht 2025 inklusive Jahresrechnung 2025 

zu genehmigen. 
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Traktandum 2 Ergänzung Gemeindeordnung inkl. Nachtragskredit 

Der Gemeinderat setzt sich seit seinem Amtsantritt im September 2024 nicht nur mit dem Verände-
rungsprozess (neues Führungsmodell) auseinander, sondern musste sich auch mit verschiedenen 
umfangreichen und zeitintensiven Projekten und Schwerpunktaufgaben befassen. Dazu gehören u.a. 
die Totalrevision der Ortsplanung, die Schulraumentwicklung, das Erarbeiten des Legislaturprogram-
mes 2025- 2028 oder der Bau und die Sanierung der Bergstrasse. 

Die Übertragung von administrativen und operativen Aufgaben vom Gemeinderat auf die Verwaltung 
konnte bisher nicht vollzogen werden. Ebenfalls kam es in den vergangenen Monaten zu beträchtli-
chem Mehraufwand für den Gesamtgemeinderat. Dies zeichnet sich auch für das laufende Jahr ab. 
Sämtliche Führungspositionen auf der operativen Ebene können voraussichtlich erst im Verlaufe der 
zweiten Jahreshälfte besetzt werden. Bis es so weit ist, hat der Gemeinderat auch die Funktion einer 
Geschäftsleitung inne. 

Die Gesamtsumme der Besoldung des Gemeinderates wird im Rahmen des Budgets festgelegt. An-
schliessend erfolgt die Verteilung der Gesamtlohnsumme gemäss den Pensen der einzelnen Mitglie-
der. Für die Vergütung von Mehrstunden braucht es nebst einem Budgetkredit auch eine Rechts-
grundlage und eine Ausgabenbewilligung. 

Der Gemeinderat hat sich aufgrund eines Merkblattes des Justiz- und Sicherheitsdepartementes 
(Abteilung Gemeinden) von November 2025 für folgende Regelung in der Gemeindeordnung vom 9. 
Mai 2023 entschlossen:  

Ergänzung Gemeindeordnung Art. 25 neu 

1 Der Gemeinderat legt die Aufgabenbereiche und im Rahmen des Budgets Pensen der einzelnen 
Mitglieder fest. Er definiert Kompetenzen und die Verantwortung. 

2 Alle Aufgaben werden von den Mitgliedern des Gemeinderates im Rahmen des Pensums erbracht. 

3 Für ausserordentlichen und zeitlich begrenzten Aufwand, wie bei übergeordneten Projekten und 
Aufgaben, kann im Rahmen des Budgets durch Gemeinderatsbeschluss eine Entschädigung für den 
Mehraufwand beschlossen werden. 

4 Allfällige Entschädigungen für Tätigkeiten, die von Amtes wegen und innerhalb des Pensums er-
bracht werden, gehen an die Gemeinde. 

5 Der Gemeinderat regelt das Nähere zur Entschädigung für Mehraufwand, die Kriterien für deren 
Ausrichtung sowie den Ansatz für die Entschädigung in der Organisationsverordnung Wauwil vom 1. 
September 2024. 

Da im Budget 2026 kein Betrag für Mehrstunden enthalten ist, wird für die allenfalls anfallenden 
Mehrstunden ein Nachtragskredit von 80'000 Franken beantragt. 

 Antrag des Gemeinderates 

Der Ergänzung der Gemeindeordnung inkl. Nachtragskredit in der Höhe von 80'000 Franken sei zuzustimmen. 
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Traktandum 3 Neuwahl externe Revisionsstelle 

Die externe Revisionsstelle wird jeweils für eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Die 
Truvag Revisions AG, Sursee, wurde im Jahr 2024 für die letzten als externe Revisionsstelle ge-
wählt. Aufgrund der guten Zusammenarbeit schlägt der Gemeinderat den Stimmberechtigten 
die Truvag Revisions AG, Sursee, zur Wiederwahl für die Amtsdauer 2026 – 2028 vor. 

 Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt, die Truvag Revisions AG, Sursee, als externe Revisionsstelle der Einwohnerge-

meinde Wauwil für die Amtsdauer vom 1. September 2026 – 31. August 2028 zu wählen. 

 

Traktandum 4 Kenntnisnahme Beteiligungsstrategie 

Das Gesetz über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) sieht vor, dass die Gemeinden 
im Kanton Luzern eine Beteiligungsstrategie erarbeiten und diese alle vier Jahre den Stimmbe-
rechtigten zur Kenntnisnahme vorlegen. Der Gemeinderat hat die Beteiligungsstrategie aus 
dem Jahr 2022 überprüft und für den Zeitraum 2025–2029 festgelegt. Die aktualisierte Strate-
gie wurde am 09. April 2026 vom Gemeinderat verabschiedet. 

 Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt, die Beteiligungsstrategie 2025 – 2029 zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 Traktandum 5 Umfrage/Verschiedenes 

 

 

 

Parteiversammlungen 

Die Mitte 
27. Mai 2026, 20.00 Uhr, Bürgersaal 

FDP 
27. Mai 2026, 20.00 Uhr, Panoramasaal 

SVP 
Keine Angaben 
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